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Gemeindepriifungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bek. d. Gemeindepriifungsanstalt NRW v. 4.12.2012

1
Haushaltssatzung der Gemeindepriifungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW)

fur das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 1und 9 Abs. 1und 2 des Gemeindeprifungsanstaltsgesetzes
(GPAG) in der Fassung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 18. September 2012, in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. September 2012, hat der Verwaltungsrat der Ge-
Endeprt]fungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 29.11.2012 folgende Haushalts-
satzung erlassen:
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§1

Der Haushaltsplan flir das Haushaltsjahr 2013, der die fir die Erflllung der Aufgaben der Ge-
meindeprifungsanstalt voraussichtlich anfallenden Ertrage und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-

tungsermachtigungen enthalt, wird

1. | im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Ertrage auf

15.679.570,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

15.221.292,00 Euro

2. | im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit auf

13.909.744,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit auf

11.041.301,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit

und Finanzierungstatigkeit auf

6.317.296,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit
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und der Finanzierungstatigkeit auf 9.395.474,00 Euro

festgesetzt.

§2

Kredite fir Investitionen werden nicht veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Eine Verringerung der allgemeinen Ricklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veran-
schlagt.

§5

Kredite zur Liquiditatssicherung werden nicht beansprucht.

§6

entfallt

§7

entfallt

§8

(1) Die Ertrage und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Teil-
plane werden zu Budgets zusammengefasst. Dabei bilden die Teilplane 010 und 040 jeweils ein
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Budget; die Teilplane 020, 030 und 050 werden zu einem gemeinsamen Budget zusammenge-
fasst.

(2) Mehrertrage erhdhen die Ermachtigung fiir Personalaufwendungen im Rahmen des Stellen-
plans und die Ermachtigungen fiir Aufwendungen fir bilanzielle Abschreibungen sowie fiir sons-
tige ordentliche Aufwendungen. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit erhéhen
die Ermachtigung fur Personalauszahlungen im Rahmen des Stellenplans, die Ermachtigung fur
sonstige Auszahlungen und - soweit sich dadurch der Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit
nicht mindert — die Ermachtigung fir investive Auszahlungen. Mehreinzahlungen aus Investiti-
onstatigkeit erhdhen die Ermachtigung fur investive Auszahlungen.

§9

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung kénnen wahrend des Haushaltsjahres insbesondere im Rah-
men der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschaftigten und
Stellen von Tarifbeschéaftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermachtigung
Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan fir das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzu-
passen.

2
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit inren Anlagen fiir das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit 6f-
fentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt gemaB § 12 Abs. 2 GPAG durch Verof-
fentlichung im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen ist gemaB §§ 12 Abs. 1und 2 GPAG und 80 Abs. 5 GO NRW dem Ministerium fir Inneres
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 29.11.2012 angezeigt wor-
den.

Der Haushaltsplan ist zur Einsichtnahme unter der Adresse www.gpa.nrw.de im Internet verflig-
bar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
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b) diese Satzung ist nicht ordnungsgeman 6ffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Prasident hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der GPA NRW vorher gerligt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die

den Mangel ergibt.

Herne, den 4.12.2012

Der Prasident der GPA NRW

WernerHaBenkamp

- MBI. NRW. 2013 S. 13

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2013-s13

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung Bek. d. Gemeindeprüfungsanstalt NRW v. 4.12.2012 


